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Information zur Datenerhebung gem. EU-DSGVO - Bußgelder  

 

Kontaktdaten des Verantwortlichen  Stadt Lauffen am Neckar 

vertreten durch den Bürgermeister Klaus-Peter 
Waldenberger 

 

Postanschrift:   Rathausstr. 10, 74348 Lauffen a.N. 

E-Mail: info@lauffen.de          

Telefon: 07133/106-0            

Kontaktdaten des 

Behördlichen Datenschutzbeauftragten 

E-Mail:  datenschutzbeauftragte@lauffen-a-n.de 

Telefon:   0711/810814444 

Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage  

 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
ist für die Wahrnehmung der im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe der Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten unerlässlich 
und werden vom Ordnungsamt erhoben.  

Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit dem 
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) und der 
Strafprozeßordnung (StPO).  

Dauer der Speicherung  Bußgeldakten mit Bußgeldern unter 250 € werden 
2 volle Kalenderjahre nach Abschluss des 
Verfahrens gelöscht.  

Bußgeldakten mit Bußgeldern über 250 € werden 5 
volle Kalenderjahre nach Abschluss des Verfahrens 
gelöscht.  

Bei Verwarnungsgeldern und Kostenbescheiden 
beträgt die Frist 1 volles Kalenderjahr nach 
Abschluss.  

Empfänger der personenbezogenen Daten 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden an folgende 
Empfänger weitergegeben: 

• Gemeindevollzugsdienst  

• Stadtkasse  
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• Landratsamt  

• Kraftfahrtbundesamt Flensburg 

• Kfz-Zulassungsstellen  

• Versicherungsgesellschaften 

• Weitere Gemeinden bei Ermittlungsersuchen 

• Polizeivollzugsdienst 

• Fahrerlaubnisbehörden 

Im Falle von Strafverfahren aber auch 
Klageverfahren werden Ihre Daten an diese dafür 
zuständigen Stellen übermittelt.  

Auch die Rechtsaufsichtsbehörden haben ein 
Auskunftsrecht. 

 

Ihre Betroffenenrechte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben das Recht, 
 eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie 

betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie 
ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 
EU-DSGVO aufgeführten Informationen 

 unverzüglich die Berichtigung der Sie 
betreffenden unrichtigen personenbezogenen 
Daten und ggf. die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogenen Daten zu 
verlangen (Art. 16 EU-DSGVO) 

 zu verlangen, dass Sie betreffende personen-
bezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
sofern einer der in Art. 17 EU-DSGVO im einzelnen 
aufgeführten Gründe zutrifft  

 die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der in Art. 18 EU-DSGVO aufgeführten 
Voraussetzungen gegeben ist 

 aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen (Art. 21 EU-
DSGVO) 

 sich beim Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
(Königstr. 10a, 70173 Stuttgart; Tel: 0711/615541-0; 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de) zu beschweren, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die EU-DSGVO oder das LDSG verstößt 
(Art. 77 EU-DSGVO). 
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